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Gemeinderat 15.11.2022 öffentlich Entscheidung

Handlungen der Gemeinde zur aktuellen Energiesituation

Anlagen
Maßnahmen der Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung

Sachverhalt:
Aufgrund der aktuellen Gasmangellage wurden allen Kommunen durch die Energieagenturen
Verordnungen übersandt, die Maßnahmen enthalten, welche verpflichtend umzusetzen sind.
Diese Verordnungen enthalten Maßnahmen zur Energieeinsparung im Gebäudebereich und
teilen sich auf kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen auf. Kurzfristig sind beispielsweise
die Raumtemperaturen auf ein gewisses Niveau abzusenken, bzw. die Beheizung von
Gemeinschaftsflächen (Flur etc.) zu unterlassen. Die kurzfristigen Maßnahmen gelten seit
01.09.2022 für 6 Monate somit bis zum 28.02.2023.

Die mittelfristigen Maßnahmen gelten ab 01.10.2022 für 2 Jahre, somit bis zum 30.09.2024
und enthalten Vorgaben zur Heizungsprüfung/-optimierung. Die durch die Verordnung
vorgegebenen Maßnahmen sind als Anlage beigefügt. Die Verwaltung setzt diese
Maßnahmen bereits um.

Neben den verpflichtenden Maßnahmen wurden den Kommunen auch
Maßnahmenvorschläge zur weiteren Energieeinsparung übersandt. Diese sind ebenfalls als
Anlage beigefügt.
In Steinmauern sollen auf dieser Grundlage folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

- Die Warmwasserbereitung in der Turnhalle soll abgeschaltet werden (Duschen
werden kaum genutzt).

- Die Temperaturen in der Turnhalle sollen generell abgesenkt werden.
- Auf die Weihnachtsbeleuchtung will man nicht komplett verzichten, jedoch soll diese

in einem deutlich reduzierten Umfang stattfinden.
- Die Reduzierung der Straßenbeleuchtung wurde geprüft. Hieran soll sich jedoch

nichts ändern, da zum einen die aktuelle Schaltung es nicht zulässt beispielsweise
jede 2. Leuchte auszuschalten, außerdem würde dies die Verkehrssicherheit
gefährden (Hell-Dunkel Effekt)

- Der Aufzug in der KJS Schule soll generell ausgeschaltet werden.
- Die Heizungstemperatur in der Flüchtlingsunterkunft soll zentral etwas abgesenkt

werden.
- Prüfung der Umstellung der vorhandenen, teilweise sehr alten Gasheizungen in den

kommunalen Gebäuden in ein anderes Heizungskonzept.



Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur aktuellen Energiesituation zur Kenntnis.


